
 
 

 

Hauptversammlung der SYGNIS Pharma AG am 28. August 2013 
 
 
 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 der ordentlichen 
Hauptversammlung am 28. August 2013 über die Gründe, im Rahmen des ge-
nehmigten Kapitals das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (§ 186 Abs. 4 
Satz 2 i.V.m. § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG) 

 
Der Vorstand erstattet gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG 
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts den nachfolgend wiedergege-
benen Bericht, der Bestandteil der Einladung ist und vom Tag der Bekanntmachung 
der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 
und in der Hauptversammlung ausliegt und auf Verlangen jedem Aktionär unverzüg-
lich kostenlos übersandt wird: 

 
Die beantragte Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neu-
er Aktien gegen Einlagen zu erhöhen, soll den Vorstand in die Lage versetzen, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von strategischen Entscheidungen reagieren zu 
können. Mit der beantragten Ermächtigung unter gleichzeitiger Aufhebung des noch 
bestehenden genehmigten Kapitals soll die Möglichkeit zur Erhöhung des Grundkapi-
tals in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung maximal möglichen Höhe und zulässi-
gen Zeitraum geschaffen werden. 

 
Den Aktionären sind die aus der Ausnutzung des genehmigten Kapitals entstehenden 
neuen Aktien grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht kann den Aktio-
nären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kredit-
institut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des 
Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen oder einem sonstigen gemäß 
§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG zugelassenen Unternehmen mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (§§ 203 Abs. 1, 186 
Abs. 5 AktG). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise für bestimmte Fälle auszuschlie-
ßen sowie die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung und die Bedin-
gungen der Aktienausgabe festzusetzen. 

 
Die Ermächtigung, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur Vermei-
dung von Spitzenbeträgen ausschließen zu können, dient dazu, im Hinblick auf den 
Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis herstellen zu 
können. Spitzenbeträge können infolge des Bezugsrechtsverhältnisses entstehen und 
nicht mehr gleichmäßig an alle Aktionäre verteilt werden. Vor Eintragung der Kapital-
erhöhung kann einem Aktionär eine Aktienzahl zustehen, die ein glattes Bezugsver-
hältnis bei der Durchführung der Barkapitalerhöhung nicht erlaubt. Die zur Erzielung 
glatter Bezugsverhältnisse vom Bezugsrecht auszunehmenden Teilbeträge sind nur 
von untergeordneter Größenordnung und werden durch Verkauf über die Börse oder 
in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Sofern glatte Bezugs-
verhältnisse problemlos möglich sind, wird ein Ausschluss des Bezugsrechts der Akti-
onäre für Spitzenbeträge nicht erfolgen.  

 
Die weiter vorgeschlagene Möglichkeit, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ausschließen zu können, soll 
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dem Zweck dienen, im Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unternehmen, im Rah-
men des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteili-
gungen oder im Rahmen des Erwerbs von Patenten oder anderen gewerblichen 
Schutzrechten oder Lizenzrechten oder einer einem Betrieb bildenden Gesamtheit von 
Wirtschaftsgütern Aktien der SYGNIS Pharma AG als Gegenleistung gewähren zu 
können. Die SYGNIS Pharma AG steht im europäischen und globalen Wettbewerb. 
Sie muss jederzeit in der Lage sein, auf den internationalen Märkten im Interesse ihrer 
Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört auch die Möglichkeit, 
Unternehmen, Unternehmensteile oder Unternehmensbeteiligungen oder Patente oder 
andere gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte oder einen Betrieb bildende Ge-
samtheiten von Wirtschaftsgütern zur Verbesserung der Wettbewerbsposition erwer-
ben zu können. Die im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft optimale Umset-
zung dieser Option kann im Einzelfall darin bestehen, den Erwerb vollständig oder 
teilweise über die Gewährung von Aktien der SYGNIS Pharma AG durchzuführen. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der SYGNIS Pharma 
AG die notwendige Flexibilität geben, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen usw. schnell und 
flexibel ausnützen zu können.  

 
Da eine Kapitalerhöhung für solche Erwerbe vielfach kurzfristig erfolgen muss, ist in-
soweit die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses erforderlich. Hierdurch wird zudem die Liquidität der SYGNIS 
Pharma AG geschont. Es kommt hierbei zwar zu einer Verringerung der relativen Be-
teiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils (Verwässerung) der vorhande-
nen Aktionäre der SYGNIS Pharma AG. Bei der Gewährung eines Bezugsrechtes wä-
re der mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und/oder Unterneh-
mensbeteiligungen, Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenz-
rechten oder einer einen Betrieb bildenden Gesamtheit von Wirtschaftsgütern gegen 
Gewährung von Aktien verbundene Vorteil für die SYGNIS Pharma AG und deren 
vorhandene Aktionäre jedoch nicht erreichbar.  

 
Wenn sich Möglichkeiten zu einem solchen Erwerb konkretisieren, wird der Vorstand 
sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Bezugs-
rechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird dies nur tun, wenn der Erwerb gegen 
Ausgabe von SYGNIS Pharma-Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesell-
schaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird auch der Aufsichts-
rat seine nach dem Gesetz erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des genehmig-
ten Kapitals erteilen.  
 
Sofern den Aktionären neue Stückaktien zum Bezug angeboten werden, so ist den In-
habern von durch die Gesellschaft oder nachgeordneten Konzernunternehmen aus-
gegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Wandeldarlehen oder 
Optionsscheinen regelmäßig entweder ein Bezugsrecht auf neue Aktien in demjenigen 
Umfang zu gewähren, in dem den Inhabern nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder 
Optionsrechte oder Erfüllung einer Wandlungspflicht neue Aktien zustünden, oder der 
Options- bzw. Wandlungspreis ist entsprechend den jeweiligen Bedingungen der 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Wandeldarlehen oder Options-
scheine zu ermäßigen. Hierdurch kann den jeweiligen Inhabern ein Verwässerungs-
schutz gewährt werden. Der Vorstand der Gesellschaft möchte sich durch den erbete-
nen Beschluss die Möglichkeit offenhalten, bei der Ausnutzung des genehmigten Kapi-
tals unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden Möglichkeiten zu 
wählen. 
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Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates auszuschließen, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen An-
forderungen für den Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt 
sind. Der auf die Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt ent-
fallende anteilige Betrag des Grundkapitals wird 10 % des im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens und der Ausübung dieser Ermächtigung eingetragenen Grundkapitals nicht 
übersteigen. Auf die 10%-Grenze sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entspre-
chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss 
veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. Ein etwaiger Abschlag 
vom aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber nicht 
über dem maximal rechtlich zulässigen Umfang (derzeit 5 % des Börsenpreises) lie-
gen.  

 
Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die Lage ver-
setzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die 
marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine 
größtmögliche Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität zu erreichen. Eine derar-
tige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit und den Er-
fahrungen aus der Vergangenheit zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als eine 
vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Es kommt hierbei zu einer Verringerung 
der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils (Verwässerung) 
der vorhandenen Aktionäre der SYGNIS Pharma AG. Aktionäre, die eine solche Ver-
wässerung ihres Stimmrechtsanteils und ihrer Beteiligungsquote vermeiden möchten, 
können durch die Börse eine entsprechende Anzahl an Aktien hinzuerwerben. 

 
Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von den erteilten Ermächtigungen 
Gebrauch machen soll, wenn sich die Möglichkeiten konkretisieren, unter denen das 
Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann. Er wird das Bezugsrecht nur dann aus-
schließen, wenn sich die Maßnahmen im Rahmen der Vorgaben halten, die der 
Hauptversammlung in diesem Bericht abstrakt umschrieben worden sind und wenn die 
Maßnahmen im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegen. Nur dann wird 
auch der Aufsichtsrat gegebenenfalls seine Zustimmung erteilen. 

 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals berichten. 
 

 

Heidelberg, im Juli 2013 

 

SYGNIS Pharma AG 

Der Vorstand 

 


